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BETREFF  Vermittlung bei Anfrage „Verschlüsselung im BSI Grundschutz?“ [#224475] 
 

HIER  Eingangsbestätigung; Information zur Bearbeitung beim BfDI; Hinweise zu IFG-Verfahren 
 

BEZUG  Ihre E-Mail vom 3. Oktober 2021 
 

 

Sehr geehrter Herr Lindenberg, 

Ihre E-Mail vom 3. Oktober 2021 an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) ist hier eingegangen. Sie haben dargestellt, dass Sie mit Ihrer 
Nachricht zwei Begehren verfolgen. Zum einen bitten Sie den BfDI um Vermittlung bei Ih-
rer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG). Zum anderen betrifft 
Ihre Eingabe den Bereich des Datenschutzes.  

1) Vermittlung nach dem IFG 

Ihre Vermittlungsbitte nach § 12 Abs. 1 IFG wird durch Referat 25 bearbeitet. Für Rückfra-
gen geben Sie bitte das im Briefkopf genannte Geschäftszeichen an. Nach rechtlicher Prü-
fung komme ich auf die Angelegenheit zurück. 

Die rechtliche Bewertung des BfDI im IFG-Vermittlungsverfahren bindet die Bundesbehör-
den nicht. Die Vermittlung erfolgt unabhängig von eventuellen Widerspruchs- oder Verwal-
tungsgerichtsverfahren gemäß § 9 Abs. 4 IFG.  

Vor dem Hintergrund des bereits durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) ergangenen Bescheids vom 10. September 2021 weise ich vorsorglich darauf 
hin, dass die Anrufung des BfDI etwaige Rechtsbehelfsfristen (z.B. die Frist zur Erhebung 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

   

Herrn 
Joachim Lindenberg 
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des Widerspruchs) weder hemmt noch unterbricht. Für die Erhebung eines Widerspruchs 
sind die Rechtsbehelfsbelehrung sowie die gesetzlichen Vorschriften (insbesondere § 70 
Verwaltungsgerichtsordnung zu Form und Frist) zu beachten.  

2) Datenschutz 

Soweit Ihre Eingabe darüber hinaus den Bereich des Datenschutzes betrifft, wird die inter-
ne Zuständigkeit derzeit geklärt. Sie erhalten vom zuständigen Referat sodann weitere 
Nachricht. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
███████▍
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